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F. Abschnitt 2-IFF Konzept  

Die Bearbeitung der angegebenen Themen/Überschriften sind zur Erstellung 
eines IFF-Konzepts zur Interdisziplinären Frühförderung als Komplexleistung 
gemäß § 46 SGB IX, (Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung der Verord-
nung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder gemäß § 46 SGB IX vom 24.09.2019 (gültig ab 01.01.2020) 
in Verbindung mit der Frühförderungsverordnung (Früh V) vom 24.06.2003, 
zuletzt geändert am 23.12.2016) inhaltlich notwendig.  

Die kursiv eingefügten Fragen sind als Anregungen zu verstehen, die bei der 
Beschreibung hilfreich sein könnten. Eine individuelle Beschreibung der Leis-
tung ist ausdrücklich gewünscht. 

 
 

1. Titel der angebotenen Leistung: „Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)/ Komplexleis-
tung Frühförderung“  

 

2. Leitbild des Trägers / der Einrichtung bzw. Vorstellung der Einrichtung: („Präambel“):  
 
Zu denken wäre beispielsweise an:  

Wer ist der Träger der Einrichtung? 
In welchem Sozialraum befindet sich die Einrichtung? 
Wie lässt sich das Träger-Profil beschreiben? 
Was sind zugrundeliegende Werte und Menschenbilder? 
Welche inhaltlichen Schwerpunkte lassen sich ggf. herausstellen? 

3. Allgemeine Beschreibung der Leistung: Zusammenfassende Darstellung der Leistung 
gem. §46 SGB IX, Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung der Verordnung zur 
Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
gemäß § 46 SGB IX vom 24.09.2019 (gültig ab 01.01.2020) in Verbindung mit der 
Frühförderungsverordnung (FrühV) vom 24.06.2003, zuletzt geändert am 23.12.2016 

 
🞏 offenes niedrigschwelliges Beratungsangebot 
 
🞏 Eingangs-, Verlaufs- und Abschlussdiagnostik 

 
🞏 Förderung und Behandlung (ggf. mit Angabe des methodischen Schwerpunktes) 
 
🞏 Elternberatung  

 
🞏 Weitere Leistungen (indirekte Leistung- siehe auch Unterscheidung indirekte 

fallbezogene und fallübergreifende Leistungen im Qualitätspapier VIFF/FW 2012 
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zu „Umfang einer Fördereinheit“): Interdisziplinäre Fallberatung, Netzwerkakti-
vitäten, Fortbildungen, Verwaltungstätigkeiten, Aufgaben der Leitung, andere 
Tätigkeiten in den indirekten Leistungen 

4. Rechtsgrundlage: (siehe 3.) 

5. Ziel der Leistung: Gemäß § 1 SGB IX ist die übergeordnete Zielsetzung dieser Leistung 
die Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft. Alle Beschreibungen zur Methodik - von der Zielsetzung über die 
Zielerarbeitung bis hin zur Zielerreichung - sind auf diese Zielsetzung hin auszurichten 
und orientieren sich an den individuellen Ressourcen und Bedürfnissen des Kindes in 
seiner materialen und personalen Lebenswelt. Funktionale Ziele sind auf das Leben des 
Kindes in der Familie und in der Gesellschaft hin ausgerichtet.  

 
Gibt es spezifische Partizipationsformen, die allen Kindern einen Zugang zur Mitbe-
stimmung der Leistungserbringung ermöglichen? 
Wie wird die Leistung mit dem Ziel der vollumfänglichen Teilhabe ausgeübt? 
 

Inklusion (nicht Integration) soll das Recht des Kindes auf Teilhabe gem. § 1 SGB IX un-
terstützen und fortlaufend in den Ausführungen dargestellt werden.   

 

6. Anspruchsberechtigter Personenkreis zur Leistung: Kinder von der Geburt bis zur Ein-
schulung, bei denen eine (drohende) Behinderung festgestellt wurde (gemäß § 42 Abs. 
2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 46 Abs. 3 SGB IX sowie § 99 SGB IX in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX) 

 
Welche Konsequenzen hat der Behinderungsbegriff im Sinne der UN BRK für die 
Arbeit in der Einrichtung)? 
Wie wird Behinderung als Wechselwirkung einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren verstanden?  
 
 
Einer Behinderung liegt immer auch eine Beeinträchtigung der Teilhabe zugrunde. 
 
Zur offenen niedrigschwelligen Beratung und zur Eingangsdiagnostik ist keine Per-
sonenkreisfeststellung erforderlich. 

 
Beschreiben Sie die folgenden Prozesse. Optional können die einzelnen Prozesse 
zusätzlich als Flussdiagramme oder Schaubilder dargestellt werden! 

 
7. Zugangsweg und Ablauf: Offenes niedrigschwelliges Beratungsangebot für alle Erzie-

hungsberechtigte, die ein Entwicklungsrisiko bei Ihrem Kind vermuten. Dieses Bera-
tungsangebot ist vertraulich und ergebnisoffen und kann vor der Einleitung der Ein-
gangsdiagnostik in Anspruch genommen werden. Dieses Beratungsangebot steht allen 
Familien offen, ohne dass eine Zuordnung zum Personenkreis erfolgt sein muss. 
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Wie sind Zugänge und üblichen Abläufe zu dem Angebot? 
Was sind die Inhalte der offenen niedrigschwelligen Beratung? 

 
8. Voraussetzung/Wege zur Anmeldung in der IFF 

 
Beschreiben Sie den Erstkontakt, die Anmeldung, den Zugang und die Durchführung 
der Diagnostik 

 

9. Diagnostik 
 

Die interdisziplinäre Eingangsdiagnostik wird als Bestandteil der Komplexleistung durch 
einen Vertragsärzt*innen (Fachärzt*innen für Kinderheilkunde oder die der im Einzelfall 
der Kinderuntersuchung gemäß § 26 SGB V durchführende Ärztin/Arzt) im Sinne der 
gesetzlichen Krankenversicherung durch eine Verordnung veranlasst. 

Eine allgemeine Entwicklungsdiagnostik mittels eines aktuellen standardisierten Test-
verfahrens wird in der Regel vorausgesetzt. Falls kein normierter Test anwendbar ist, 
können andere wissenschaftlich anerkannte Verfahren wie qualitative Verhaltensbe-
obachtungen zum Einsatz kommen (eine Darstellung der Testverfahren kann als Über-
sicht auch gebündelt für alle Diagnostiken genannt werden). 

🞏 Eingangsdiagnostik:  Abläufe und Zugänge; Beschreibung der Verantwortung und 
der beteiligten Professionen, Beschreibung des Erstkontaktes mit der Familie; Anam-
nese; Darlegung vorhandener Befunde und Berichte zum Kind; Angabe der vorhan-
denen und genutzten entwicklungsdiagnostischen (Test)Verfahren nach aktuellem 
wissenschaftlichen Standard; freie und standardisierte Spielbeobachtungen etc.); 
Angaben zum Austausch mit weiteren am Förderprozess beteiligten Institutionen 
(z.B. Kita, SPZ, Fachkliniken…), Interdisziplinärer Austausch, Erstellung eines ICF-
orientierten Förder- und Behandlungsplans unter Einbezug Eltern und Kind  
 

🞏 Verlaufsdiagnostik: Ablauf, beteiligte Professionen, Darlegung der Dokumentation 
des Förderprozesses mit dem Kind; Ergänzung vorhandener Befunde und Berichte 
zum Kind; Angabe der vorhandenen und genutzten entwicklungsdiagnostischen 
(Test)Verfahren nach aktuellem wissenschaftlichen Standard, freie Spielbeobach-
tungen etc.); Angaben zum Austausch mit weiteren am Förderprozess beteiligten 
Institutionen (z.B. Kita, SPZ, Fachkliniken…); interdisziplinärer Austausch, Fort-
schreibung des Förder- und Behandlungsplans unter Berücksichtigung des Errei-
chungsgrads der Teilhabeziele, ggf. Änderung von Zielen und Anpassung der För-
dermaßnahmen unter Einbezug Eltern und Kind  
 

🞏 Abschlussdiagnostik: Ablauf, beteiligte Professionen, Darlegung der Dokumentation 
des Förderprozesses mit dem Kind; Ergänzung vorhandener Befunde und Berichte 
zum Kind; Angabe der vorhandenen und genutzten entwicklungsdiagnostischen 
(Test)Verfahren nach aktuellem wissenschaftlichen Standard, freie Spielbeobach-
tungen etc.; interdisziplinärer Austausch, Auswertung der Teilhabeziele des Kindes; 
Darstellung des Erreichungsgrades der Teilhabeziele im FuB. Angaben zum Aus-



_____ 
Hinweis VIFF Eckpunkte Papier https://www.viff-fruehfoerderung.de/assets/LV-Nord-
rhein-Westfalen/2016-06-27-NRW-Eckpunkte-fuer-eine-Konzeption-und-Leistungsbe-
schreibung-einer-Interdisziplinaeren-Fruehfoerderstelle-KL-VIFF-NRW-2016.pdf   

tausch mit weiteren am Förderprozess beteiligten Institutionen (Kita, SPZ, Fachklin-
ken…); Beendigung aus sonstigen Gründen (z.B. Einschulung des Kindes; Umzug 
etc.) im ICF-orientierten Förder- und Behandlungsplan, ggf. mit Empfehlungen zur 
weiteren Förderung unter Einbezug Eltern und Kind 
 
Nach welchen Kriterien wird entschieden, welche Disziplinen eingebunden werden? 
Welche Rollen und Aufgaben übernehmen die jeweiligen Disziplinen? 

 
10. Interdisziplinarität im Diagnostik- und Förderprozess 

 
Wie strukturieren Sie interne interdisziplinäre Fallgespräche? 
Wie stellen Sie die Interdisziplinarität her?  
Wie gestalten Sie Interdisziplinarität (Zusammenarbeit und Absprachen) her, wenn 
mit Kooperationspartnerverträgen gearbeitet wird?  

 
11. ICF-orientierte Förder- und Behandlungsplanung (siehe Leitfaden FuB):  

 
Wie wird sichergestellt, dass sich die Förderung und die Teilhabezielplanung durch-
weg auf die Wechselwirkungen stützt und nicht isoliert auf die gesundheitliche Be-
einträchtigung am Kind? 
Wie kommt hierbei die Selbstbestimmung des Kindes zum Tragen? 
Wie gelingt die teilhabeorientierte Kommunikation und Zusammenarbeit mit den 
Eltern? 

 
Legen Sie einen beispielhaft ausgefüllten ICF- orientierten Muster-FuB als Anlage bei. 

 

 
 
12. Durchführung einer Fördereinheit: Der Förderprozess ist dynamisch und orientiert sich 

am Förder- und Behandlungsplan und ist fortlaufend daraufhin abzustimmen und dar-
zulegen. 

a. Förderort (Frühfördereinrichtung, Elternhaus, Kindertagespflege, Kinderta-
gesstätte etc.) 

b. Fördersetting (Einbindung der Eltern, Förderung in der Gruppe, Einzelförde-
rung) 

c. Förderart (ambulant/mobil; Angaben zur Wahl der Förderart) 
 

Partizipative und ICF-orientierte Gestaltung des Förderprozesses: Die Beteiligung der Leis-
tungsberechtigten und der Erziehungsberechtigten im gesamten Förderprozess ist zu be-
schreiben. Beschreiben Sie insbesondere in den nachfolgenden Punkten, wie Sie die Errei-
chung der Teilhabeziele - insbesondere durch das Ermöglichen und Fördern der Teilhabe des 
Kindes sowie seiner Bezugspersonen in der gesamten Gestaltung des Förderprozesses un-
terstützen. 
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Wie werden Eltern bei Förderung eingebunden/wie wird die Zusammenarbeit mit 
den Eltern sichergestellt? 
Wie erfolgt die Einbindung der Eltern, wenn die Förderung in der Kita erfolgt/wie 
wird die Zusammenarbeit mit den Eltern sichergestellt, wenn die Förderung in der 
Kita erfolgt? 

 
Nach welchen Kriterien und auf welcher Entscheidungsgrundlage werden Gruppen-
förderungen durchgeführt? 
Nach welchen Kriterien wird eine ambulante/mobile Förderung durchgeführt?  
 

13. Beschreibung der Aufgaben, Rollen, Schnittstellen und Abgrenzungskriterien sowie die 
Methoden der einzelnen Fachbereiche zur Erreichung der Teilhabeziele. Beschreiben Sie 
Beteiligungsprozesse, wenn sie mit Kooperationspartner:innen zusammenarbeiten 

 
Welches sind die Aufgabenschwerpunkte der Fachbereiche/Disziplinen unter Be-
rücksichtigung der angebotenen Methoden sowie der Fort- und Weiterbildungen der 
Mitarbeitenden? 
Welche Abgrenzungs- und Überschneidungskriterien gibt es? 
Welche Schwerpunkte haben die Fachbereiche? 
Welche Methoden werden in den Disziplinen eingesetzt? 
Mit welcher zugrunde gelegten Haltung werden die Methoden angewandt? 
Wie werden alle Fachdisziplinen in die Prozesse eingebunden (inkl. Arzt/Ärztin und 
Psychologie). 
Nach welchen Kriterien unterscheiden sie z.B. die Differenzierung Logopädie zu 
Sprachanbahnung in der Heilpädagogik, Ergotherapie zu Motopädie und Psychomo-
torik als Methoden der Heilpädagogik? 
 

14. Anforderungen an die Leitung  
Bitte beschreiben Sie Aufgabe und Rolle der Leitung innerhalb der IFF 

 

15. Partizipation und Einbezug der Kinder: Die Beteiligung der Leistungsberechtigten und 
ihrer Vertrauenspersonen am gesamten Prozess der Förderung ist sicherzustellen.  

 
Wie wird das Kind in den Phasen des Förderprozesses einbezogen? 
Wie wird das Kind in einem dialogischen Prozess als handelndes Subjekt einbezo-
gen? 
Wie wird dessen Partizipation ermöglicht und gefördert? 
Wie werden die Interessen des Kindes wahrgenommen und berücksichtigt? 
 
 

Partizipative und ICF-orientierte Gestaltung des Förderprozesses: Beschreiben Sie gezielt 
in den nachfolgenden Punkten, wie Sie die Erreichung der Teilhabeziele - insbesondere 
durch das Ermöglichen und Fördern der Teilhabe des Kindes sowie seiner Bezugspersonen 
in der gesamten Gestaltung des Förderprozesses - unterstützen. 



_____ 
Hinweis VIFF Eckpunkte Papier https://www.viff-fruehfoerderung.de/assets/LV-Nord-
rhein-Westfalen/2016-06-27-NRW-Eckpunkte-fuer-eine-Konzeption-und-Leistungsbe-
schreibung-einer-Interdisziplinaeren-Fruehfoerderstelle-KL-VIFF-NRW-2016.pdf   

16. Zusammenarbeit mit den Eltern/Personensorgeberechtigten: (Darlegung der Transpa-
renz und Augenhöhe; Beschreibung der elterlichen Einbindung in die Förderplanung; 
Einbezug der Eltern hinsichtlich der Wechselwirkung der Barrieren und Förderfaktoren 
in Bezug auf die (drohende) Behinderung des Kindes)  

 
Wie wird der Austausch mit den Eltern gelebt und wie werden Eltern eingebunden? 
Wie erfolgt der kindbezogene Austausch? 
Wie erfolgen der Austausch, die Information und die Mitbestimmung über die Aus-
übung der Leistung als solche? 
Wie gestalten sie die die fallbezogene Zusammenarbeit mit den Eltern im Rahmen 
des interdisziplinären Teams? 

 
Die Beratung und enge Abstimmung mit den Eltern ist zentraler Bestandteil der Frühför-
derarbeit. Legen Sie daher in der Konzeption dar, wie Sie die Eltern einbinden. 

17. Weitere Leistungen: Beschreiben Sie die indirekten unmittelbar und mittelbar kindbe-
zogene Leistungen, die Sie in Ihrer IFF erbringen.  
 

In welchem Umfang und in welcher Regelmäßigkeit werden Leistungen, wie 
z.B. Fortbildung, Supervision, Teamgespräche, etc. umgesetzt? 
Wie und was wird dokumentiert? 
Welche Inhalte gehören zu den Vor- und Nachbereitungen einer Fördereinheit? 

18. Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Kindertagesbetreuung: Beschreiben Sie die 
Zusammenarbeit insbesondere in Hinblick auf die Vernetzung der beteiligten Akteure 
zur Erreichung der Teilhabeziele, zum Beispiel in der Kindertageseinrichtung/Kinderta-
gespflege – siehe auch KiBiz (§14); sowie LRV § 3 Abs. 1, S.2, Angaben zur Dokumen-
tation  

 
Welche Kultur der Zusammenarbeit und des kollegialen Austausches im Sinne einer 
teilhabezielorientierten Förderung gibt es? 
Wie wird dabei sichergestellt, dass die Eltern immer eingebunden sind? 
Welche Besprechungsformen gibt es? 
Wie werden Kinder und Eltern beteiligt? 
Wie wird das dokumentiert, gibt es eigene Mustervordrucke?  
Wie werden Prozesse der Schweigepflichtentbindung und des Datenschutzes gelöst? 

19. Weitere institutionelle Zusammenarbeit auf regionaler Ebene: (Netzwerkarbeit; Gre-
mien). 

20. Gewaltschutz/Kinderschutz: (Kurze Darstellung der einrichtungsbezogenen Maßnah-
men, inklusive präventiver Verfahren bzw. Bezugnahme auf vorliegende Konzepte ge-
mäß § 37a SGB IX)  

 
Beinhaltet das Gewaltschutzkonzept auch Verfahrenswege bei institutionellen Kin-
deswohlgefährdungen? 
Wie wird präventiver Kinderschutz in der Einrichtung gelebt? 
Wie wird an der fortlaufenden Qualitätssicherung dieses Themas gearbeitet? 
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Gibt es ergänzende Vorgehensweisen zum Vorgehen bei einem Verdacht auf Kin-
deswohlgefährdung analog §§ 8a, 8b SGB VIII? 
Arbeitet die Einrichtung mit Selbstverpflichtungserklärungen? 
Welche Verfahrensabläufe bei Hinweisen auf Verdachtsfälle gibt es? 

21. Qualitätssicherung  
Angaben zu Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität  

 
Mit welchen Qualitätsentwicklungs- und Sicherungsinstrumenten arbeitet Ihre Ein-
richtung? 
Wie wird das Beschwerdemanagement durchgeführt und weiterentwickelt?  
Welche Formen der Evaluation gibt es? 
Wie wird die Zufriedenheit bei den Eltern erfragt und wie wird damit weitergearbei-
tet? 
Wie wird sichergestellt, dass die Inhalte der Konzeption umgesetzt werden? 
Wie wird die Konzeption fortgeschrieben? 
Wo und wie können Fachkräfte, Eltern und Kinder bei der Weiterentwicklung der 
Konzeption beitragen? 
Wie wird das Einarbeitungskonzept weiterentwickelt? 
Wie wird die Konzeption den Personensorgeberechtigten/den Kindern zugänglich 
gemacht? Wie werden Material- und Raumnutzung im Sinne der Interdisziplinarität 
genutzt? 

 

22. Räumliche Ausstattung: 
 

Bitte machen sie Angaben zu  
- den Räumlichkeiten die für ambulante Förderung bereitgehalten (Landesrah-

menvereinbarung § 3 Nr.3) werden.  
- zur Barrierefreiheit; Angaben zu gleichzeitiger Nutzung mehrerer Fachdiszipli-

nen der IFF/HPFF in den Räumen  
- zur Erreichbarkeit und strukturellen Anbindung 
 
Fügen Sie die Grundrisse bei! 
 

 
Eine umfassende Barrierefreiheit ist die Leitlinie. Grundsätzlich sollte der Förderbedarf des 
Kindes im Fokus stehen und im Sinne der Inklusion die Förderangebote ALLEN Kindern 
unabhängig von Ihrer Beeinträchtigung GLEICHBERECHTIGT zur Verfügung gestellt wer-
den können. Kinder mit (drohender) Behinderung und ihre Familien sollten das Angebot 
der Interdisziplinären Frühförderstelle vollumfänglich nutzen können. Dies ist über das 
Fachkonzept und den Raumplänen der Einrichtung zu verdeutlichen  
 

 
23. Sächliche Ausstattung: gemäß Landesrahmenvereinbarung § 3 Nr. 4, Auflistung Diag-

nostik- und Fördermaterialien, Fachliteratur etc. 
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Fügen Sie im Bezug zum Grundriss die Liste der Sachmittelausstattung bei. 
 

24. Datenschutz: (Angabe der aktuell gültigen Rahmenbedingungen gemäß Leistungsver-
einbarung) 

 
Welche Vorgaben gibt es für den Umgang mit personenbezogenen Daten? 
Welche Dokumentationstypen machen eine Regelung erforderlich? 

 
Wenn in den verschiedenen Prozessen Formblätter eingesetzt werden, fügen Sie diese bitte 
bei. 
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